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Örtliche Bauvorschriften nach § 86 LBO, § 9 Abs. 4 BauGB

1. Nutzung des Sonstiges Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage"
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 11 Abs. 2 BauNVO

2. Höhe baulicher Anlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.1

1.2

Das Sondergebiet dient der Unterbringung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage.

Es sind nur folgende Arten der baulichen Nutzung zulässig:
- frei aufgestellte Photovoltaiksysteme und
- Anlagen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Photovoltaiksysteme.
- Einfriedungen und Zäune

Die Höhe der Photovoltaiksysteme darf nicht mehr als 3,50 m betragen, gemessen über der
mittleren natürlichen Geländehöhe, auf der das jeweilige Photovoltaiksystem errichtet wird.

Die Höhe sonstiger baulicher Anlagen, wie Videoüberwachungsmasten, Transformatoren und
Wechselrichterstation darf nicht mehr als 4,00 m betragen, gemessen über der mittleren
Geländehöhe, auf der die jeweilige bauliche Anlage errichtet wird.

Der Abstand der Solarmodule über Geländeoberfläche muss mind. 0,8 m betragen, um für
genügend Streulichteinfall zu sorgen.

Auf den gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Flächen zur Anpflanzung von Bäumen
und Sträuchern -Feldhecke- sind mehrreihig standorttypische Gehölzarten Schleswig-Holsteiner
Schlehen-Hasel-Knicks (gem. Anlage 3 der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz)
anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft heranzuziehen. Die mindestens dreihreihige Anpflanzung
ist in den ersten 5 Jahren mit einem Wildschutzzaun vor Verbiß zu schützen.

2.1

2.2

3.1

3.2

Archäologie
Bodeneingriffe sind zurückhaltend und in enger Abstimmung mit dem Archäologischen Landesamt
Schleswig Holstein durchzuführen. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige
Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen
und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. § 15
DSchG der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten.

§ 9 Abs. 2 Nr. 1 - Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Anbauverbots- bzw. Anbaubeschränkungszone:
Gemäß § 9 Abs. 1 Fernstraßengesetz (FStrG) dürfen Hochbauten jeglicher Art längs der
Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 40 Meter gemessen vom äußeren Rand der befestigten
Fahrbahn nicht errichtet werden, im weiteren Abstand von 40 bis 100 Metern gemäß § 9 Abs. 2 FStrG
bedürfen sie der Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes.
Konkrete Bauvorhaben in der Anbauverbots- bzw. Anbaubeschränkungszone bedürfen demzufolge
einer Ausnahmegenehmigung bzw. Zustimmung durch das Fernstraßen-Bundesamt.

Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

5. Innerhalb des Sondergebietes dürfen Masten mit Videokameras mit max. bis zu 4 m Höhe über mittlerer
natürlicher Geländehöhe aufgebaut werden.

4. Private Grünflächen, § 9 Abs. 1 Nr. 15 Bau GB
Die privaten Grünflächen dienen als Schutzgrün.(hier: Abstand zu Gehölzbestand des ehemaligen
Bahndammes) Innerhalb der privaten Grünflächen sind auch Zäune und Einfriedigungen zulässig.

4.1

Die privaten Grünflächen sind als extensives Grünland zu entwickeln. Die Fläche ist 1-2 mal
jährlich zu mähen, das Mahdgut ist zu entfernen. Es ist gebietseigenes Regiosaatgut aus den
Ursprungsgebiet 3 einzusäen.

4.2

Die in der Planzeichnung dargestellten Maßnahmen- und Grünflächen ohne Anpflanzgebote
sowie die Grundflächen innerhalb der als Sondergebietsflächen (SO PV/UMF) dargestellten
Flächen sind als artenreiches Grünland zu entwickeln und zu pflegen. Die Maßnahmenflächen (M
1-M 5), die privaten Grünflächen sowie die Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträucher
-Feldhecke- dienen dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. Die naturschutzfachliche Zielsetzung
ist die Entwicklung ökologisch hochwertiger, blütenreicher Grünlandstandorte, die gerade für
Insekten eine hohe Wertigkeit besitzen. Dies soll durch eine Aushagerung bzw.
Nährstoffminderung und eine extensive Grünlandpflege bewirkt werden.
Hierzu ist auf dem vorgenannten Flächen ohne Pflanzbindung eine für den Raum typische
Regiosaatmischung für das Ursprungsgebiet 3 mit mindestens 20 % Kräuteranteil einzusäen. Die
Flächen sind ein – bis zweimal jährlich, frühestens ab dem 01.07. zu mähen, wobei das Mahdgut
zu entfernen ist. Weiterhin ist eine extensive Beweidung mit Schafen zulässig. Jegliche Düngung
und der Einsatz von Pestiziden ist auszuschließen.
Diese Entwicklung soll auch auf den innerhalb der Baugrenzen liegenden und mit SO PV/UMF
gekennzeichneten Flächen erfolgen auch wenn diese nicht dem naturschutzrechtlichen Ausgleich
dienen.

2.3

1

2

3

4

4 a

von Boden, Natur und Landschaft (Ausgleich)

BauGB

Nr. 20Abs. 1§ 9 BauGBzum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 

Nr. 15Abs. 1§ 9

bestehende Flurgrenze

Bemaßung in m

40 m Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 2 FStrG  

bestehende Flurstücksgrenze

Höhenlinien

M 1

Grünflächen privat, 
Zweckbestimmung Schutzgrün

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs            § 9 Abs. 7           BauGB
des Bebauungsplans

SO
PV / UMF

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für       § 30 Abs. 1     BNatSchG
      § 21 Abs. 1 Nr. 4   LNatSchG

Rechtsgrundlage

Flurstücksnummer6
2

Sonstige Planzeichen

Darstellung ohne Normcharakter

Baugrenze             § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Straßenverkehrsfläche und
Straßenbegrenzungslinie             § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche, privat             § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Art der baulichen Nutzung

Festsetzungen
Planzeichen

Sonstiges Sondergebiet      § 9 Abs. 1  Nr.1 BauGB
- Photovoltaik-Freiflächenanlage -   § 11 BauNVO

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Zufahrt

Grünflächen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

vorhandene Bebauung

Gemeindegrenze

Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen, (Knick)

BauGBNr. 25bAbs. 1§ 9

BauGBNr. 25aAbs. 1§ 9Umgrenzung von Flächen zur Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern - Feldhecke - (Ausgleich)

Verkehrsflächen

Nachrichtliche Übernahme von sonstigen Nutzungsregelungen nach
anderen gesetzlichen Vorschriften § 9 Abs. 6 BauGB

Gemarkungsgrenze

Grenze Landkreis

100 m Anbaubeschränkungszone gemäß § 9 Abs. 2 FStrG    

von Boden, Natur und Landschaft, Grünlandansaat
Nr. 20Abs. 1§ 9 BauGBzum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
UMF

Anbauverbotszone
Bundesfernstraßengesetz (FstrG): zur
Bundesautobahn A21 (40 m)

Anbauverbotszone
15 m bis zur Kreisstraße (K 34)
10 m bis zur Gemeindestraße

§ 29 Abs. 1 a StrWG

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 FStrG

200 m Abstand Autobahn (§ 35 BauGB, Abs. 1, Nr. 8)
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 13.12.2021 Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im amtlichen
Bekanntmachungsblatt, der Bokhorst-Wankendorfer Rundschau, am 27.01.2022 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 12.12.2022
durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 28.10.2022 unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am 03.05.2023 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 mit Begründung
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 26.06.2023 bis 26.07.2023 während folgender
Zeiten Mo 8.30 – 12.00 Uhr, Mi 8.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00-18.00, Fr 8.30 – 12.00 Uhr nach § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen
während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich, elektronisch per E-Mail, oder zur
Niederschrift abgegeben werden können, am 15.06.2023 ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden
Unterlagen wurden unter „www.amt-bokhorst-wankendorf.de“ ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 13.06.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Ruhwinkel, den 25.09.2023                                              gez.
Manfred Markmann

______________________
                                                                                                          Bürgermeister

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
–bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Itzehoe, den 02.10.2023                                           M. Reimann
_______________________

Öffentlich bestellte/r Vermessungsingenieur/in

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am 25.09.2023 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), am 25.09.2023 als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen)
Beschluss gebilligt.

Ruhwinkel, den 25.09.2023                                               gez.
Manfred Markmann

_________________________
                                                                                                           Bürgermeister

10.Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 12 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ruhwinkel, den 25.09.2023                                               gez.
Manfred Markmann

_______________________
                                                                                                            Bürgermeister

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der
Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf
Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den
Inhalt Auskunft erteilt, sind am 23.11.2023 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung
ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 24.11.2023 in Kraft getreten.

Ruhwinkel, den 27.11.2023                                               gez.
Manfred Markmann
_________________

                                                                                                           Bürgermeister
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Verfahrensstand nach BauGB
§3(1) §4(1) §4(2) §3(2) §4a(3) §10

Bürgersolarpark
Ruhwinkel-Schönböken
GmbH & Co. KG
Dorfstraße 17
24601 Ruhwinkel

Satzung der Gemeinde Ruhwinkel (Kreis Plön) über den
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12
Sonstiges Sondergebiet "Photovoltaik-Freiflächenanlage"

XX

Satzung der Gemeinde Ruhwinkel (Kreis Plön) über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.12 Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage“
für vier Teilbereiche östlich der A21. Der nördliche Teilbereich (Teilbereich 1) befindet sich südlich der Ortslage Tanneck, westlich der Bornhöveder Land-straße und östlich der A 21.

Der Teilbereich 2 schließt sich westlich der Ortslage Ruhwinkel südlich an den Teilbereich 1 an. Der Teilbereich 3 liegt nordwestlich „Seeraden“ sowie östlich der A 21. Teilbereich 4 befindet sich nördlich der „Appelallee“, östlich der A 21 und unmittelbar nördlich der Gemeindegrenze zur Gemeinde Bornhöved.
Aufgrund des §§ 10 und 12 Baugesetzbuch (BauGB), sowie nach § 86 der Landesbauordnung (LBO), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 25.09.2023, folgende Satzung über
den Bebauungsplan Nr. 12 Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen: Es gilt die Baunutzungsverordnung in der

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 geändert worden ist.

Kartengrundlage: Liegenschaftskataster der Gemeinde Ruhwinkel Vermessungsgrundlage: SKS Ingenieurbüro GmbH Itzehoe vom 12.10.2022

Planzeichnung (Teil A 1)

Text (Teil B)

Gemeinde : Ruhwinkel
Gemarkung : Bockhorn, Ruhwinkel, Schönböken
Flur : 4, 1
Flurstücke : 3/21 und andere

Planzeichnung (Teil A 2)

Planzeichnung (Teil A 1)

Planzeichnung (Teil A 2)

Gemeinde : Ruhwinkel
Gemarkung : Schönböken
Flur : 3, 4
Flurstücke : 11/6 und andere

X X X

Kartengrundlage: Liegenschaftskataster der Gemeinde Ruhwinkel Vermessungsgrundlage: SKS Ingenieurbüro GmbH Itzehoe vom 12.10.2022

Verfahrensvermerke

Authentizitätsnachweis / Übereinstimmungsvermerk
Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende digitale Fassung mit der Ausfertigungsfassung des
Bebauungsplanes Nr. 12 der Gemeinde Ruhwinkel übereinstimmt. Auf Anfrage beim Amt
Bokhorst-Wankendorf, Bereich III, Bauleitplanung, kann die Übereinstimmung der digitalen Fassung mit
der Originalurkunde bestätigt werden.
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Technische Beschreibung zu Bürgersolarpark Ruhwinkel -
Schönböken GmbH & Co.KG

1. SYSTEMBESCHREIBUNG
Die netzgekoppelte PV-Anlage mit einer Leistung von ca. 44.000 kWp besteht aus einer
begrenzten Anzahl von Komponenten. Die Planungsleistung umfasst alle Komponenten,
wie Module, Wechselrichter, Generatoranschlusskasten, Gründung, DC Kabel und
Kabelkanäle, DC Hauptsammler sowie ein Fern-Überwachungs-System. Durch die
Abstimmung der einzelnen Bauteile untereinander kann eine hohe Betriebssicherheit
erreicht werden.
Die Höhe der PV-Anlage wird eine maximale Höhe von 3,50 m nicht überschreiten. Die
Höhe der sonstigen baulichen Anlagenteile beträgt max. 4,00 m. Alle Höhen werden über
der vorhandenen natürlichen Geländehöhe gemessen.

2. TECHNISCHE KONFIGURATION

2.1 Gestellsystem
Die Module werden parallel in Ost-/Westausrichtung mittels Metallkonstruktion mit fest
definiertem Winkel zur Sonne nach Süden hin aufgeständert. Die Module werden auf so
genannten „Tischen“ angeordnet, welche mittels Metallpfosten ohne Fundament im Boden
verankert sind.

2.2 Reihenabstand
Der Reihenabstand beträgt bei der aktuellen Planung 2,51m (Modulkante bis Modulkante).

2.3 PV-Module und DC-Verkabelung
Als Module werden mono- oder polykristalline Module verwendet, bei denen alle
internationalen Standards und Zertifizierungen erfüllt werden. Die entsprechend der
dimensionierte DC-Verkabelung wird entlang der Unterkonstruktion oder in nach Stand
der Technik hergestellten Kabelgräben zu den Wechselrichtern verlegt.

2.4 Elektrische Verschaltung

Wechselrichter
Es können 2 verschiedene Systeme zum Einsatz kommen:
1. Es werden sogenannte Stringwechselrichter verbaut, die an der Unterkonstruktion

montiert werden.
2. Es werden sogenannte Zentralwechselrichter verbaut, die freistehend aufgestellt

werden.

AC-Kabel und Trafostation
Die Wechselrichter werden über entsprechend dimensionierte AC-Leitungen mit den
Transformatoren verbunden. Die Trafostationen werden freistehend aufgestellt.

Mittelspannungsverschaltung und Netzanschluss
Von den Transformatoren werden die Kabel gesammelt in einer Kabeltrasse bis zum
Netzverknüpfungspunkt verlegt. Am Netzverknüpfungspunkt wird eine Übergabestation
errichtet.
Der Netzanschluss erfolgt voraussichtlich in das Netz des Netzbetreibers SH-Netz über
eine Trasse bis zu einem noch zu errichtenden betriebseigenen Umspannwerk an einem
zugewiesenen Masten einer 110kV-Freileitung.

Monitoring & Betriebsführung
Die Anlagenleistung und das Monitoring können über integrierte Datenlogger per
Fernzugriff überwacht bzw. gesteuert werden. Die Anlage wird regelmäßig Woche
überwacht.
Der Überspannungsschutz sichert vor Schäden durch Blitzeinschläge im Umfeld der
PV-Anlage. Das Monitoringsystem ist extern untergebracht.

2.5 Zaun und Sicherheitssystem

Das eingesetzte Sicherheitssystem (Zaun, Kameraüberwachung) wird an die
Anforderungen des Anlagenversicherers angepasst. Voraussichtlich wir der Zaun ca. 2,30
m hoch, enthält einen Übersteigschutz und hat eine Bodenfreiheit von ca. 0,20 m, so dass
eine Durchgängigkeit für Kleinlebewesen gegeben ist.
Kameras sind auf ca. 4,00 m hohen Stahlmasten positioniert und überwachen
ausschließlich den Innenbereich der eingezäunten Anlage.

Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung

Geltungsbereich lt. B-Plan

Baugrenze lt. B-Plan

Gemarkungsgrenze

Festsetzungen

Zaun (h=2m)

Modultische

Trafostation

Anlagenbau

Wege (Feuerwehr, Service)

AS

Flurgrenze
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PVA-Ruhwinkel
Bauvorhaben:

Bauherr:

Vorg.:

Bearb.: 25.09.2023

Datum

Entwurfsplanung

Solar-Energie Andresen GmbH
Hauptstraße 32, 25917 Sprakebüll
Tel.: 04662/88266-0
e-mail: info@solar-andresen.de

Blattgröße: A0
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Modultisch Schnitt M 1:100
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Bauvorhaben:

Bauherr:

Sven Scheele

Vorg.:

Bearb.:

Datum

Anlagendaten
973 Tische x 75 Module = 72.975 Module
zus. 7.970 Module

Modultyp: Sharp NU-JD540
Leistung: 80.945x 540 Wp = 43,71 MWp
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Trafostation

Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.12 
Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage“

für das Gebiet südlich und westlich der Ortslage Tanneneck, westlich der Bornhöveder Landstraße sowie nördlich und südlich der Straße Drögenkuhlen in einem 200 m breiten
Streifen entlang der A 21. Südöstlich Ruhwinkler Straße und südlich Ruhwinkler Straße sowie westlich Bornhöveder Landstraße in einem 200 m breiten Streifen entlang der A 21.
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